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DREI KATEGORIEN VON PÄRKEN
Gesetz und Verordnung unterscheiden drei Ka-tegorien

von Pärken nationaler Bedeutung:
– Bei den Nationalpärken steht die freie Ent-wicklung

der Natur im Zentrum. Streng ge-schützt

ist die Kernzone, die in den Voralpen und
Alpen mindestens 100 km2, im Jura 75 km2 und
im Mittelland 50 km2 umfassen muss. In der Um-gebungszone

ist eine naturnahe Bewirtschaf-tung

möglich.

–Regionale Naturpärke sollen in ländlichen Re-gionen

Natur und Landschaft aufwerten und
gleichzeitig eine nachhaltig betriebene Wirt-schaft

stärken. Ihre Fläche beträgt mindestens
100 km2 und umfasst grundsätzlich ganze Ge-meindegebiete.

–Naturerlebnispärke sollen nicht mehr als
20 km vom Kern einer Agglomeration entfernt
eingerichtet werden und in ähnlicher Höhenla-ge

liegen. In der Kernzone mit einer Fläche von
mindestens 4 km2 gelten strengere Schutzmass-nahmen

als in der Übergangszone.
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REGULIERUNGSWUT?
Ganz anderer Meinung ist die Schweize-rische

Arbeitsgemeinschaft für die Berg-gebiete

SAB). Sie beanstandet die vielen
Vorschriften. Regionale Naturpärke sollten
in Randregionen wirtschaftliche Impulse
auslösen. Doch die Verordnung drohe mit
«zu hoher Regelungsdichte» die wirtschaft-liche

Entwicklung einzuschränken. Ins
gleiche Horn stösst der Schweizer Touris-mus-

Verband STV). Die Vorlage sei zu stark
auf Natur- und Kulturschutz ausgerichtet,
bemängelt er. Die touristische Wertschöp-fung

komme schlecht weg. Unter anderem
müsse es auch möglich sein, in Pärken von
nationaler Bedeutung Seilbahnen zu bauen.
Und der Bauernverband schreibt in seiner
Stellungnahme: «Die Landwirtschaft in den
Pärken muss sich auch in Zukunft weiter-entwickeln

können.» Eine «Ballenbergland-wirtschaft

» könne und dürfe nicht das Ziel
der Verordnung sein.

ÜBER 36 PROJEKTE
Angst vor einer Überregulierung hat auch
das Netzwerk der Schweizer Parks, beste-hend

aus 16 Pärken und Parkprojekten. Mo-mentan

gebe es über 36 Parkprojekte in der
Schweiz, schreibt das Netzwerk. Der Bund
müsse Acht geben, dass diese Initiativen
nicht durch zu viel Bürokratie abgewürgt
würden.
Ihre eigenen Befürchtungen hegen die Jä-ger:

Verschiedene Formulierungen in der
Verordnung könnten gegen eine «moderne
Jagdausübung» ausgelegt werden, schreibt
der Dachverband Jagd Schweiz. Auch in
Naturpärken müsse die Jagd auf Vögel und
Hasenartige generell zugelassen sein. Ein-schränkungen

seien nicht nötig.
Das geänderte Natur- und Heimatschutzge-setz

und die Verordnung wird der Bundesrat
voraussichtlich im Sommer 2007 in Kraft
setzen.


	...

